
POLITISCHE GEMEINDE SCHLEINIKON

BAUPROJEKT: DORFSTRASSE 22 UND 24, 8165 SCHLEINIKON

BAUHERRSCHAFT:

Hertenstein InvestAG

Sharby Kass

Höhenweg19
5412 Nussbaumen

PROJEKTVERFASSER:

Eschmann GmbH

Jean-Claude Eschmann

Aeschbachweg 2

5000 Aarau

ANGABEN ZUM PROJEKT:

Abbruch EFH und Neubau 2 MFH an der Dorfstrasse

Dorfstrasse 22 und 24, 8165 Schleinikon

Grundstück-Nr.: 722 / 1037 / 858, Zone: WmD

RECHTLICHE HINWEISE

ORT DER PLANAUFLAGE:

Gemeinde Schleinikon, Dorfstrasse 16, 8165 Schleinikon

Die Pläne liegen während der Auflagefrist auf. Während der Planauflage können Baurechtsent-

scheide schriftlich bei der Baubehörde eingefordert werden. Wer das Begehren nicht innert dieser

Frist stellt, hat das Rekursrecht verwirkt. Für die Zustellung baurechtlicher Entscheide wird eine Kanz-

leigebühr von CHF 50.00 erhoben werden.

FRIST: 20 Tage

ABLAUF DER FRIST: 03. April 2025

GEMEINDE SCHLEINIKON

Schleinikon, 14. März 2025


